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Arbeitgeber müssen die Leistungsherabsetzung der Pensionskasse für die Deutsche Wirtschaft ausgleichen. Dies hat das 
Bundesarbeitsgericht (BAG) Ende September in sieben Urteilen nochmals bestätigt. Im Ergebnis wurden die Arbeitgeber 
außerdem zur Anpassung der Pensionskassenrenten nach § 16 Abs. 1 BetrAVG verurteilt. Im Interview mit dem VAA 
Magazin erläutert Rechtsanwältin Dr. Ingeborg Axler, die im Auftrag des VAA die Revisionsverfahren geführt hat, was 
das Urteil für betroffene VAA-Mitglieder konkret bedeutet. 

Bundesarbeitsgericht gibt 
VAA-Mitgliedern recht

VAA Magazin: 2002 ist die Pensionskasse 
in wirtschaftliche Schwierigkeiten gera-
ten. Deswegen werden die laufenden Leis-
tungen seit Juli 2003 jährlich um 1,4 Pro-
zent herabgesetzt. Sind hiervon alle Ver-
sicherten der Pensionskassen betroffen?

Axler: Grundsätzlich sind alle Versicher-
ten betroffen, die bis zum 31. De-
zember 2001 Anwartschaf-
ten erworben haben. Wer 
erst später Mitglied 
der PKDW wurde, 
ist nicht betroffen. 
Die PKDW setzt 
die Renten zum 1. 
Juli eines jeden Jah-
res herab, wobei die 
zum 31. Dezem-
ber 2001 er-
worbenen 
Anwart-
schaften 
B a s i s 
der Leis-
tungsher-
a b s e t z u n g 

von bis zu 1,4 Prozent pro Jahr sind. Die 
Leistungsherabsetzung erfolgt lebens-
länglich. 

VAA Magazin: Ist dies überhaupt rechtens?

Axler: Ja, die Pensionskasse hat das Recht, 

die Leistungen zu kürzen, wenn sie an-
sonsten zahlungsunfähig würde. Die Ar-
beitgeber haben diese Leistungsherabset-
zung aber auszugleichen. 

VAA Magazin: Aus welchem Grund müssen 
denn die Arbeitgeber dafür eintreten?

Axler: In aller Regel haben die Arbeitgeber 
ihren Mitarbeitern eine Zusage im Sinne 
des Betriebsrentengesetzes (BetrAVG) er-
teilt, indem sie bei der Pensionskasse die 
Stellung einer Kassenfirma übernommen, 
ihre Mitarbeiter als sogenannte Firmenmit-
glieder angemeldet und den Beitrag abge-
führt haben. Mit einer solchen Zusage ver-

sprechen Arbeitgeber Leistungen der Al-
ters-, Hinterbliebenen- oder Invaliditäts-
versorgung im Sinne des Betriebsrenten-

gesetzes. Solche Leistungen können entwe-
der als Firmenrente oder über einen mittel-

baren Versorgungsträger, zum Beispiel 
eine Pensionskasse, erbracht wer-
den. Das Gesetz be-
stimmt aber in 
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§ 1 Abs. 1 S. 3 BetrAVG, dass der Arbeit-
geber die Zusage so erfüllen muss, wie er 
sie erteilt hat, wenn der mittelbare Träger – 
hier die PKDW – dazu nicht in der Lage ist. 
In diesem Fall haftet der Arbeitgeber unmit-
telbar. 

VAA Magazin: Wenn dies schon im Ge-
setz steht, warum musste das BAG dann 
überhaupt nochmals über diese Fälle ent-
scheiden? Die erste Entscheidung zu die-
sem Thema erging doch bereits 2012. 

Axler: In den aktuellen Verfahren hatten 
die Arbeitgeber behauptet, dass die un-
befristeten Gewinnanteile, welche die 
Versicherten in den Jahren vor 2001 er-
halten hatten, gar nicht Bestandteil der 
Anwartschaft seien – und damit auch 
nicht Bestandteil der Zusage des Arbeit-
gebers. Dem hat das BAG aber eine Ab-
sage erteilt. Inhalt der Zusage ist die ge-
samte Leistung der Pensionskasse – so, 
wie sie sich aus den allgemeinen Versi-
cherungs- und Tarifbedingungen ergibt. 
Dazu gehörten in den entschiedenen Fäl-
len auch die unbefristeten Gewinnantei-
le, die in früherer Zeit alle drei Jahre dem 
Anwartschaftskonto der Versicherten 
wie Zinsen gutgeschrieben worden wa-
ren. Leider konnte die Pensionskasse die-
se Zusagen aber ab dem Jahr 2003 nicht 
erfüllen, sodass die unmittelbare Haf-
tung des Arbeitgebers eintritt. 

VAA Magazin: Was hat das BAG 
denn bezüglich der Anpassun-

gen nach § 16 BetrAVG ent-
schieden? Müssen Arbeit-
geber die Pensionskassen-
rente nicht ohnehin anpas-
sen?

Axler: Dies war nur bis 
zum Rentenreform-
gesetz 1999 richtig. 
Pensionskassenren-

ten, die ab dem 1. Ja-

nuar 1999 beginnen, müssen nur noch 
dann vom Arbeitgeber angepasst wer-
den, wenn die besonderen Voraussetzun-
gen der Ausnahmevorschrift des § 16 
Abs. 3 Nr. 2 BetrAVG nicht erfüllt sind.

VAA Magazin: Was genau ist darin geregelt?

Axler: Dort ist geregelt, dass der Arbeit-
geber ausnahmsweise von seiner Ver-
pflichtung zur Anpassung der Pensions-
kassenrente nach § 16 Abs. 1 BetrAVG be-
freit ist, wenn die Pensionskasse ab Ren-
tenbeginn alle Überschüsse zur Steige-
rung der laufenden Leistungen der Rent-
ner verwendet. Zusätzlich darf auch ein 
best immter gesetzlich festgelegter 
Höchstsatz für den Garantiezins nicht 
überschritten werden. Diese besonderen 
Voraussetzungen waren aber im Falle der 
PKDW nicht erfüllt. Daher hat das BAG 
in den Revisionsverfahren 
am 30. September 
2014 entschie-
den, dass 

der Arbeitge-
ber selbst zur Anpas-

sung der Pensionskassenrenten 
verpflichtet war. 

VAA Magazin: Welcher Höchstzinssatz 
muss denn eingehalten werden und warum 
überhaupt?

Axler: Es handelt sich um den nach § 65 
VAG in Verbindung mit der Deckungs-
mittelrückstellungsverordnung (Deck-
RV) festgelegten Höchstzinssatz für Pen-
sionskassen und Versicherungsunterneh-
men. Diese Höchstgrenze für den Garan-
tiezins gilt eigentlich für sogenannte re-
gulierte Pensionskassen nicht. Da diese 
der Versicherungsaufsicht durch die  
Bundesanstalt für Finanzdienstleis-
tungsaufsicht (BaFin) unterliegen, dür-

fen sie auch höhere Garantiezinsen an-
bieten, wovon die PKDW Gebrauch ge-
macht hat. Der Gesetzgeber hat aber die 

Voraussetzung des § 16 Abs. 2 
Nr. 3 BetrAVG gerade an die 

Erfüllung der Voraussetzun-
gen der DeckRV geknüpft. 
Hintergrund dieser Rege-
lung ist, dass die Über-

schüsse den Versicherten 
und Rentnern zugute 
kommen sollen. Bei 
den Rentnern sollen 

die Überschüsse die 
Steigerung der Lebenshal-

tungskosten ab Rentenbeginn 
ausgleichen. Nur wenn die Pensionskas-

se niedrige Zinssätze garantiert, ist die 
Chance groß, dass Überschüsse erzielt 
werden. Insofern erscheint ein niedriger 
Garantiezins notwendig, um diese Chance 
zu vergrößern. 

Deshalb spricht vieles dafür, so die Äuße-
rungen des BAG-Senats in der mündlichen 
Verhandlung, dass der Höchstzinssatz 
nach § 65 VAG auch für die „regulierten 
Pensionskassen“ Geltung haben müsse. 

VAA Magazin: Gilt dies nun automatisch für 
alle Pensionskassen?

Axler: Dies lässt sich noch nicht mit Be-
stimmtheit sagen, da die schriftlichen Ur-
teilsgründe der Revisionsverfahren zum 
gegenwärtigen Zeitpunkt noch nicht vor-
liegen. Bei normalem Ablauf der Dinge 
sind diese für Januar 2015 zu erwarten. 


